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Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 
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Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen.  
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Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 

Monitoring AusBildung bis 18
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Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 

Monitoring AusBildung bis 18
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Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 

Monitoring AusBildung bis 18

DATASHEET 2025 | Oberösterreich
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AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung
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Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 
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Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 

Monitoring AusBildung bis 18

DATASHEET 2025 | Steiermark

Gefördert von:

AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung
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Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen.  
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AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung
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Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 

Monitoring AusBildung bis 18
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AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung
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oder Sonstiges

11%

Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 

Monitoring AusBildung bis 18
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